
BILDNERISCHES GESTALTEN UND WERKERZIEHUNG


Bildungs- und Lehraufgabe: 

Das Ziel des Wahlpflicht-Unterrichts ist, den Schülerinnen und Schülern gemäß ihrer 
Interessen eine Erweiterung bzw. Vertiefung ihres Bildungshorizontes zu bieten. 

Didaktische Grundsätze: 

Didaktische Hinweise sind dem Abschnitt „Stärken von Selbsttätigkeit und 
Eigenverantwortung“ des zweiten Teiles zu entnehmen. 

Die im Pflichtgegenstand vorgesehenen didaktischen Grundsätze sind im besonderen Maße 
anzuwenden, vor allem die Ausführungen zum handlungsorientierten Unterricht. 

Der Unterricht im Wahlpflichtgegenstand hat darüber hinaus den besonders interessierten und 
begabten Schülerinnen und Schülern Lern- und Arbeitsfelder zu erschließen, die zusätzliche 
Fachinhalte bieten und künstlerische Kompetenzen entwickeln. Weiters sind die Schülerinnen 
und Schüler anzuregen, eigene Schwerpunkte und Fragestellungen in den Unterricht 
einzubringen und sich damit auseinander zu setzen. 

Lehrstoff: 

Wie Lehrplan des Pflichtgegenstandes Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung. Darüber 
hinaus: 

- praktische Arbeiten aus den drei Fachbereichen des Pflichtgegenstandes (Anlage B) 

-Reflexion unter besonderer Berücksichtigung österreichischer Kunstwerke und Künstlerpersönlichkeiten 


